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Checkliste: Voraussetzungen für einen Weiterbeschäftigungsanspruch aus § 102 Abs. 5 Satz 1 BetrVG
	
	Ja
	Nein

	Wurde einem Beschäftigten ordentlich gekündigt?
	□
	□

	Hat der Betriebsrat der ordentlichen Kündigung frist- und formgerecht widersprochen (spätestens innerhalb einer Woche nach Zugang in schriftlicher Form unter Angabe von Gründen)?
	□
	□

	Hat der gekündigte Beschäftigte fristgerecht Kündigungsschutzklage erhoben (innerhalb von drei Wochen nach Zugang)?
	□
	□

	Hat der gekündigte Beschäftigte den Arbeitgeber nach Ablauf der Kündigungsfrist dazu aufgefordert, ihn bis zum rechtskräftigen Abschluss des Kündigungsschutzverfahrens zu unveränderten Arbeitsbedingungen weiterzubeschäftigen?
	□
	□

	Fazit: Wenn alle Fragen bejaht werden, muss der Arbeitgeber den gekündigten Beschäftigten bis zum rechtskräftigen Abschluss des Kündigungsschutzverfahrens zu unveränderten Arbeitsbedingungen weiterbeschäftigen.
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